
SONDERBAUVORSCHRIFTEN 

---------------

§ 1 GELTUNGS BEREICH 

Der Gestaltuu;splan und die Sander
bauvorschriften gelten für das im 
Gestaltungsplan ducch ·e1ne gestri
c helte Linie gckenn~eichnete Ge
biet . 

§ 2 STELLUNG ZUR BAUORDNUNG 

Soweit die Sonderbauvorschrif te n 
ni c hts anderes bestimmen, gelten 
das Ba ureglement und die Zonenord
nung der Einwohnergemeinde ßonin
ge n und dt e e inschl~g1gcn kan t ona
l e n Bauvorschriftcn. 

§ 3 NUTZUNG 

Im Gebiet des Gestaltungsplans 
gelten die Nutzungsbestimmungen der 
Zone für öffentliche Bauten und An
lagen. 

§ 4 1\USNü'l'ZUNG 

l. Die rnax. Ausnützung ist nicht be
grenzt. Sie ergibt sich aus den 
maximal zuL.i.ssigen Gebäudeg::u nd
flächen und die in der Fassade 
fixierten max. Gebäudehöhen mit 
Dachneigung. 

2. Die Hausbaulinien ermöglichen eine 
leichte Verschiebung oder Ausdeh
nung der Gebdude (b ed ingt durch 
Konstruktion). 
Die Hausbau linie n dUrfen nur mit 
kleineren Vordäche r n oder Erker um 
höchstens 1,5 m überschritten wer
den. 

§ 5 MASSVORSCHRIFTEN 

Die in die Fassade darg este llten Ge
bäudehöhen ~tellen ein verbindliches 
Maximum dar. Soweit im Plan nichts 
anderes bestimmt ist, darf der Dach
raum im Hahmen der erlaubten AusnUtzunq 
voll ausgebaut werden. 

EHSC!ILIESSUNG 

1. Alle Wege , Plätze, ParkpljtL.L' s1ncl 
in einein gesamtheitlicl!er1 Dl;L.tqs-
u n d Beg r ü nun g s k o n z e p t cl <r l- z u ~; L t~ l 1 e n . 
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eigene Kosten zu erstellen urH.l zu 
unterhalten. 

J . Es 1st auf eine behindc rt e ngeu .... ch te 
Ausgestaltung der Erschliessungs~n
lagen und der Ue rJe rg ang sbe l-e i ehe 
zu m Erdgeschoss zu achten. 

§ 7 ABSTELLPLäTZE 

l. Die nötige Anzahl Parkplätze wird 
irn Baugesuchsverfahren festgelegt. 
Sie richtet sich nach § 42 KBR. 

2. Für Mopeds und Velos müss en der 
Grösse des Bauvorhabens angepas
ste Abstellfl~chen g e rnäss Situa
tionsplan sichergestellt we rden . 
Entsprechende Abstellplätze 
mUssen ebenerdig oder Uber Rampen 
zugänglich sein. 

§ 8 GESTALTUNG DER BAUTEN 

l. Die Gebäudeteile sind in Form, Ma
terial und Farbe aufeinander abzu
stimmen. 

2. Die kubische Gestaltung der Bauten 
ist im Gestaltungsplan mittels 
schematischen Fassadenplänen richt
mässig aufgezeigt. Die definitive 
Gestaltung im Detail wird auf der 
Grundlage derse lben im Baugesuchs
verfahren festgelegt. 

3. Dachform und Firstrichtung ergeben 
sich aus dem Gestaltungsplan. 

§ 9 

Alle Steildächer sollen die gleiche 
Dach neigung aufweisen, mind. 34° 
a .T. 
Alle Steildachflächen sind mit na
turroten Tonziegeln einzudecken. 
Einzelne Flachdächer als Verbin
dungse l emen t e sind möglich. 
Die Ausbildung der DachvorsprUnge 
sollen dem architektonischen Kon
zept entsprechen. 

GRENZ- + GEBäUDEABSTäNDE 

Gegenüber den nicht einbezogenen 
NachbargrundstUcken sind die ordent
lichen Abstände einzuhalten. 

~ 10 UM Cf::!~ UNCSG ES '1'/\. L'l'UNG 

Die Umge:nrng~; gestaltung ist ·grundsätz
lich im Gesta ltungsplan aufgezeigt. 
Bei der Baueingabe sind in eimem Umge
bungsgestaltungsplan folgende Punkte im 
Detail zu regeln. 

- Topographie (mit repräsentativen Ge
bäude- und Geländeschnitten) 

- Begrünungskonzept (Biotop kombiniert 
mit Hartbelagsflächen). 

- Bäume (die im Plan dargestellten 
Bäume' sind weglei tend) . 

- Rasenspielfeld (jegliche Erdbewegun
gen, Abgrabungen und Aufschüttungen 
zur Bildung eines Sportplatzes sind 
zulässig) . 

- Ausführung der Hartbelagsflächen und 
Uebergang zu den öffentlichen Er
schliessungsanlagen. 

- Ausführung der Dorfstrasse für das 
Teilstück Restaurant St. Urs -
Schulhaus. 
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§ 12 l\USNl\IlMEN 

Di 0 Bauk ommission kann im Interesse 
P iner bessere n ästhetischen oder wohn
hygienische n Lösung geringfügige Ab
weichungen vom Plan und von einzelnen 
dieser Bestimmungen zulassen, wenn 
das Konzept der Ueberbauung erhalten 
bl e ibt, keine zwingenden kantonalen 
Bestimmungen verletzt wer den und die 
öffe nt lichen und achtensvverten nach
barlichen Interessen gewahrt bleiben. 

§ 13 IN KRAFTTRETEN 

Der Gestaltungsplan und die Sander
bauvorschriften t reten mit der Geneh
mLgung durch den Regierungsrat in 
Kraft. 


